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ANLEITUNG 

Registrierung, Anmeldung und Gesuchseinreichung im Stipendienportal 

für Personen unter 18 Jahren  
 

 

Wichtige Hinweise: 

Mit einem AGOV-Behörden-Konto/Login können Sie alle Dienstleistungen des Kantons Aargau nut-

zen. Das gilt auch für das Stipendienportal. Registrieren Sie sich auf www.agov.ch mit einer privaten, 

dauerhaften E-Mail-Adresse (keine Schuladresse). Achten Sie darauf, den Registrierungsprozess voll-

ständig abzuschliessen. Eine Anleitung dazu finden Sie unter www.ag.ch/agov.  

Personen in Ausbildung unter 18 Jahren können den Antrag ausfüllen, aber nicht selbst einreichen. 

Dies übernimmt die bevollmächtigte Person. Das bedeutet, dass sowohl der Antragsteller als auch ein 

Elternteil bzw. die bevollmächtigte Person ein eigenes Stipendienportal-Konto besitzen müssen. Re-

gistrieren Sie sich dazu bei AGOV: www.agov.ch. Wichtig ist, dass Sie die Angaben innerhalb der 

beiden Konten (z. B. AHV-Nummer) nicht vermischen. 

  

http://www.agov.ch/
http://www.ag.ch/agov
http://www.agov.ch/
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Schritt-für-Schritt-Anleitung 

1. AGOV-Konto erstellen 

Die Person in Ausbildung und die be-

vollmächtigte Person (Eltern/Vormund 

/Beistand) öffnen die Seite https://sti-

pendienportal.ag.ch und klicken auf 

"Registrieren”. Beide erstellen sich ein 

AGOV-Konto mit ihren persönlichen 

Angaben.  

Hier finden Sie eine Anleitung zum Er-

stellen eines AGOV-Kontos: 

www.ag.ch/agov  

2. Stipendienportal starten 

Nach der Erstellung des AGOV-Kontos 

kehrt die Person in Ausbildung zum  

Stipendienportal  

https://stipendienportal.ag.ch  

zurück und klickt auf "Starten”. 

 

3. Person in Ausbildung identifiziert sich 

Beim erstmaligen Start des Stipendien-

portals identifiziert sich die Person in 

Ausbildung mit ihrer AHV-Nummer und 

ihrem Geburtsdatum. 

Wichtig: Hier müssen die Daten der Person in Ausbildung erfasst werden.  

4. Elternteil oder gesetzlichen Vormund/Beistand als Vertreter/in hinzufügen  

In einem zweiten Schritt erfasst die Per-

son in Ausbildung die Angaben der be-

vollmächtigten Person. Dabei muss es 

ein Elternteil oder eine Vormund-/Bei-

standsperson sein. 

Wichtig: Bei der Eingabe der E-Mail-

Adresse der bevollmächtigten Per-

son muss die E-Mail-Adresse ver-

wendet werden, mit der die Eltern/die 

bevollmächtigte Person ihr AGOV-

Konto eröffnet haben. 

Nachdem die Angaben zur bevollmächtigten Person erfasst wurden, kann auf "Jetzt loslegen” geklickt 

werden. Daraufhin öffnet sich die Übersichtsseite des Stipendienportals der Person in Ausbildung. Die 

bevollmächtigte Person wird per E-Mail und SMS darüber informiert, dass sie als Vertretung hinterlegt 

wurde. 

https://stipendienportal.ag.ch/
https://stipendienportal.ag.ch/
http://www.ag.ch/agov
https://stipendienportal.ag.ch/
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5. Login als bevollmächtigte Person (Elternteil) 

Zu diesem Zeitpunkt startet auch die bevollmächtigte Person das Stipendienportal und identifiziert sich 

mit ihrer AHV-Nummer und ihrem Geburtsdatum (nicht mit den Daten der Person in Ausbildung). 

Wenn die Person in Ausbildung ihre be-

vollmächtigte Person als Vertreter/in 

korrekt erfasst hat, erscheint im nächs-

ten Schritt die Seite "Personenauswahl” 

mit allen Personen, die die bevollmäch-

tigte Person vertritt. Wählen Sie die 

Person aus, für die Sie den Antrag ein-

reichen möchten.  

6. Stipendienantrag als PiA erfassen 

Auf der Übersichtsseite klickt die Person in Ausbildung auf "Neuer Stipendienantrag“. Personen unter 

18 Jahren können den Antrag zwar ausfüllen, aber nicht selbst einreichen. Dies übernimmt die bevoll-

mächtigte Person. 

Der Antrag muss korrekt und vollständig ausgefüllt werden, bevor er eingereicht werden kann. Bevor 

dies geschieht, kann die bevollmächtigte Person (Mutter/Vater oder Vormund/Beistand) den Antrag 

ergänzen oder korrigieren. 

Hinweis: Der Antrag kann erst einge-

reicht werden, wenn alle Pflichtfelder 

ausgefüllt sind. Der Antrag kann 

auch eingereicht werden, wenn noch 

nicht alle Dokumente hochgeladen 

sind, sofern der Fortschrittsbalken 

mindestens 90 % erreicht hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


